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3.2. Entwicklung der Rechtsanwendung sowie des Zusammenwirkens 
mit den R echt so f 1 eg eo rq anen____________________________________

Die Anwendung des sozialistischen Rechts und die Gewährlei
stung der sozialistischen Gesetzlichkeit du^ch die Linie IX 
waren auch 1988 darauf gerichtet, beizjjtVageii, die sozialisti
sche Ordnung und das friedliche Leben^der'Bürger gegen jeden

yFeind zu schützen, die Souveränirät-fidie territoriale Inte-'-•& Jgrität, die Unverletzlichkeit der Grenzen und die Sicherheit
der DDR zu gewährleisten. f . ?

7
Die flexible, politisch wirksame Rechtsanwendung war möglich, 
weil es den Leitern und Parteileitungen gelang, das Verständ-

\ 'v .nis der Angehörigen der Linie für die rechtlichen Erfordernis
se aus der politisch-operativen Lage zu schaffen und ihre 
Fähigkeiten zu erweitern, auf streng gesetzlicher Grundlage 
mit dem Ziel zu handeln, sich dabei stets die Politik der 
Partei zur Richtschnur zu machen.

Die Potenzen des sozialistischen Rechts wurden in ihrer ge
samten Breite und in ihren vielfältigen Differenzierungsmög
lichkeiten noch wirksamer eingesetzt. Somit wurde beigetragen 
im Rahmen der Verantwortung der Linie IX die innere Sicher
heit der DDR unter allen Lagebedingungen zu gewährleisten und 
feindlich negative Kräfte nachhaltig zu disziplinieren. Stets 
wurde der Grundsatz beachtet, mit keiner Entscheidung oder 
Maßnahme die Politik der Partei zu stören.

Auf streng gesetzlicher Grundlage sind alle strafprozessualen 
strafrechtlichen, ordnungs- und anderen rechtlichen’ Möglich
keiten und Mittel genutzt worden, um Überraschungen von außen 
und im Innern zu verhindern, Gefahren und Schäden abzuwenden 
bzw. weitgehend einzugrenzen.


